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bundeskanzleramt.gv.at 

BKA - V (Verfassungsdienst) 

verfassungsdienst@bka.gv.at 

Dr. Barbara Trefil, LL.M. 

Sachbearbeiterin 

barbara.trefil@bka.gv.at 

+43 1 53 115-202836 

Ballhausplatz 2, 1010 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte 

unter Anführung der Geschäftszahl an 

verfassungsdienst@bka.gv.at zu richten. 
 

An die  
Finanzmarktaufsichtsbehörde 
Bereich Integrierte Aufsicht 
Otto-Wagner-Platz 5 
1090 Wien  

Mit E-Mail: 
begutachtung@fma.gv.at 
 

Geschäftszahl: 2026-0.437.697 Ihr Zeichen: FMA-LE0001.210/0005-INT/2026  

Entwurf einer Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der 

die Secure Electronic Prospectus Portal-Verordnung geändert wird;  

Begutachtung; Stellungnahme 

Zum übermittelten Verordnungsentwurf nimmt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

wie folgt Stellung: 

I.  Allgemeines 

Die Übereinstimmung der im Entwurf vorliegenden Verordnung mit dem Recht der Euro-

päischen Union sowie mit den in Anspruch genommenen gesetzlichen Grundlagen ist vor-

nehmlich von der verordnungserlassenden Behörde zu beurteilen. 

II.  Zum Verordnungsentwurf 

Zur Promulgationsklausel: 

In Z 2 sollte es lauten: „des MiCA-Verordnung-Vollzugsgesetzes“ (vgl. auch die korrekte 

Zitierung in Z 1). 

mailto:verfassungsdienst@bka.gv.at
mailto:begutachtung@fma.gv.at


 

 

2 von 3 

Zu Z 4 (2. Abschnitt): 

Zu § 4a: 

Folgende Zitierung der Verordnung (EU) 2023/1114 wird angeregt: 

Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen 
(EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937, 
ABl. Nr. L 150 vom 09.06.2023 S. 40, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 2024/90658 vom 
30.10.2024 

Es ist ausreichend, wenn nur die zeitlich letzte Änderung der Verordnung (EU) 2023/1114 

zitiert wird, in diesem Fall also die Berichtigung vom 30.10.2024.1 

Die angeregte Korrektur sollte dann auch in den Erläuterungen vorgenommen werden. 

Zu Z 6 (§ 5 Abs. 3): 

Folgende Formulierung der Inkrafttretensbestimmung wird vorgeschlagen: 

„(3) Bezeichnung und Überschrift des 1. Abschnitts, § 1 Abs. 1 und Abs. 2 erster Satz, der 2. Abschnitt 
sowie Bezeichnung und Überschrift des 3. Abschnitts in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. xxx/2026 
treten mit 1. August 2026 in Kraft.“ 

III.  Zu den Materialien 

Zum Allgemeinen Teil: 

In der ersten Zeile des dritten Absatzes sollte es lauten „Einbringungsverfahren“. 

Zum Besonderen Teil: 

Die Überschrift zur ersten Erläuterung lautet (unverändert) korrekt: 

Zu Z 1, 2 und 5 (Bezeichnungen und Überschriften der Abschnitte 1 und 3 sowie § 1 Abs. 1): 

Wien, am 25. Juni 2026 

Für den Bundeskanzler: 

i.V. MMag.Dr. Franz Koppensteiner, LL.M. 

Elektronisch gefertigt 

 
1 Zur Vermeidung allfälliger Missverständnisse: Das zusätzliche Zitat einer Berichtigung im Beispiel in Rz 58 des EU-
Addendums ist so zu erklären, dass sich die dort genannte Berichtigung auf die Änderungsverordnung bezieht, 
nicht auf den Stammrechtsakt. 
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